
Richtlinie zur Verleihung  
des Ehrenbriefes 

der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt 
im Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt e. V. 



§ 1 Grundlagen

(1) Der Ehrenbrief der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt wurde nach Beratung 
des Landesjugendfeuerwehrausschusses vom 22. Februar 2014 und 
Beschluss der Delegiertenversammlung der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt 
vom 29. März 2014 zur Würdigung besonderer Verdienste um den Aufbau und 
die Förderung der Nachwuchsabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren vom 
Landesjugendfeuerwehrwart gestiftet. 

(2) Der Ehrenbrief kann an natürliche und juristische Personen, Feuerwehren und 
deren Abteilungen, Organisationen und Institutionen verliehen werden. 

§ 2 Verleihung des Ehrenbriefes

(1) Der Ehrenbrief wird vom Landesjugendfeuerwehrwart verliehen. 

(2) Vorschläge zur Auszeichnung mit dem Ehrenbrief können formlos über die für 

die Jugendarbeit gewählten Vertreter der Mitgliedsverbände des LFV ST e. V. 

(mit Stempel) mit kurzer Begründung an die Landesjugendfeuerwehrleitung 

gestellt werden. 

(3) Die Kosten für den Ehrenbrief trägt die Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt. 

(4) Der Ehrenbrief wird nicht für Dienst-Jubiläen, Gründungen oder anderen 

Festveranstaltungen verliehen. Vielmehr muss die Begründung erkennen 

lassen, dass der Empfänger sich im hohen Maß für den Aufbau und die 

Förderung der Nachwuchsorganisationen der Freiwilligen Feuerwehren in 

Sachsen-Anhalt eingesetzt hat. 

(5) Die Verleihung des Ehrenbriefes hat in einem würdigen Rahmen zu erfolgen. 

Der Verleihungsakt kann durch ein Mitglied der Landesjugendfeuerwehrleitung 

oder einer von dieser beauftragten Person durchgeführt werden. 

§ 3 Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Richtlinie gelten jeweils in der 

männlichen und weiblichen Form. 

§ 4 In-Kraft-Treten

Diese Richtlinie wurde am 29. März 2014 durch die 24. Delegiertenversammlung der 

Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt beschlossen. 



Anlage 1 – Ehrenbrief 


